
 
 
 
 
  
 
 

Stellungnahme der Vertreterinnen und Vertreter der SGB II aufsichtführenden Länder und der 
kommunalen Spitzenverbände im Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c SGB II  

zum geplanten Übergang des Personenkreises der unter 25-Jährigen in den Rechtskreis SGB III 
ab dem Jahr 2025 

 
 

Die Bundesregierung hat am 5. Juli 2023 beschlossen, die gesetzlichen Voraussetzungen dafür zu 
schaffen, ab dem Jahr 2025 aktive Leistungen für bürgergeldbeziehende junge Menschen unter 25 
Jahren nicht mehr durch die Jobcenter – aus steuerfinanzierten Mitteln – zu erbringen, sondern durch die 
Agenturen für Arbeit aus Beitragsmitteln der Arbeitslosenversicherung. Diese Pläne werden von den 
Vertreterinnen und Vertretern der Länder und kommunalen Spitzenverbände im Bund-Länder-Ausschuss 
SGB II aus fachlicher und arbeitsmarktpolitischer Sicht vollumfänglich und entschieden abgelehnt. Es ist 
nicht ersichtlich, wie das bisherige Niveau der arbeitsmarktpolitischen Betreuung und Beratung der unter 
25-Jährigen ohne die Jobcenter sichergestellt werden kann.  
 
Die Abschaffung des bedarfsgemeinschafts- und zum Teil fallmanagementorientierten ganzheitlichen 
Beratungsansatzes für unter 25-Jährige in den Jobcentern, eine auf Freiwilligkeit ausgerichtete 
Beratungskultur in den Agenturen für Arbeit und vor allem eine deutlich geringere Präsenz in der Fläche 
werden die Distanz zu den unter 25-Jährigen und ihren Familien vergrößern und dazu führen, dass die 
Perspektive der Jugendlichen und ihrer Eltern, zum Beispiel auch bei der Berufswahlentscheidung, aus 
dem Fokus gerät. Geschaffene Strukturen der Zusammenarbeit und Kompetenzen gehen hierbei 
verloren. 
 
Fiskalpolitisch begründet wird die Entscheidung mit der Erzielung spürbarer Entlastungen im 
Bundeshaushalt in Höhe von rund 900 Mio. Euro jährlich. Fachlich spricht sich das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales (BMAS) dafür aus, mit der Einführung einer Kindergrundsicherung alle Menschen 
unter 25 Jahren künftig beim Berufseinstieg von einer Ansprechstelle (Agentur für Arbeit) aus mit aktiven 
Förderleistungen zu unterstützen. Den Jugendberufsagenturen käme dabei zukünftig eine noch 
wichtigere Rolle zu.  
 
Die geplanten Änderungen der Bundesregierung stellen die zukünftige Finanzierung, Ausrichtung und 
Arbeitsweise der 406 Jobcenter grundsätzlich in Frage. Die Verteilung der Mittel für 
Eingliederungsleistungen und Verwaltungskosten erfolgt derzeit vor allem nach der Zahl der 
erwerbsfähigen Leistungsberechtigten. Eine auf dieser Basis gerechnete Entnahme von circa 20 Prozent 
des Bestandes führt bei gleichzeitigem zusätzlichen Aufgabenzuwachs durch das Bürgergeld-Gesetz zu 
einem substanziellen Wegfall der Finanzierungsgrundlage der Jobcenter. Nach bereits angekündigten 
Mittelkürzungen für das Jahr 2024 in Höhe von 500 Mio. Euro werden damit die finanziellen 
Handlungsmöglichkeiten der Jobcenter bei der Umsetzung des Bürgergeld-Gesetzes ab dem Jahr 2025 
weiter substanziell eingeschränkt. Und das, obwohl bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Mittelausstattung 
dringend erhöht werden müsste, um für einen aufgabengerechten und auskömmlichen Haushaltsansatz 
zu sorgen. 
 



Unklar ist, wie sich ein jährlicher Kostenbetrag für die Betreuung der Menschen unter 25 Jahren im SGB 
II in Höhe von 900 Mio. Euro errechnet und welche Maßstäbe hierfür zugrunde gelegt werden 
(Personalansatz VZÄ von 1:75, vgl. § 44c Abs. 4 S.3 SGB II).  
 
Soweit Kosten für die Betreuung des Personenkreises zukünftig anstelle der bisherigen 
Steuerfinanzierung dieser gesamtgesellschaftlichen Leistungen aus Beitragsmitteln der 
Arbeitslosenversicherung übernommen werden sollen, ist zu beachten, dass die Haushaltslage der 
Bundesagentur für Arbeit von der Konjunktur- und Arbeitsmarktentwicklung abhängig ist. Zum Ende der 
Haushaltsjahre 2020 und 2021 wurden negative Finanzierungsalden über jeweils 20 Mrd. Euro verbucht. 
Der Geschäftsbetrieb musste durch Milliardenzuschüsse des Bundes aus Steuermitteln gesichert 
werden. Die Ende 2019 vorhandene Rücklage der Bundesagentur für Arbeit von knapp 26 Mrd. Euro 
wurde während der Corona-Pandemie vollständig aufgebraucht. Aktuell zahlt die Bundesagentur für 
Arbeit aus Beitragsmitteln Liquiditätshilfen des Bundes zurück und das Beschäftigungswachstum ist 
schwach. Die Mehrbelastungen dürfen nicht dazu führen, dass die Stabilität des Beitragssatzes der 
Arbeitslosenversicherung und damit letztendlich Arbeitsplätze gefährdet werden. Im Übrigen soll hier ein 
Personenkreis beraten und gefördert werden, der bisher keine Beiträge erbracht hat. Die Hinführung der 
unter 25-Jährigen zum Arbeitsmarkt ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die statt den Steuerzahlern 
nun als versicherungsfremde Leistung den Beitragspflichtigen auferlegt werden soll. 
 
Bisher liegt innerhalb der Bundesregierung kein geeinter Entwurf zur Ausgestaltung einer 
Kindergrundsicherung vor. Die Umsetzung des Gesetzesvorhabens ist nicht sicher. Dass die 
Bundesregierung bereits jetzt aber im Vorgriff sehr kurzfristig und ohne jegliche Vorabstimmung einen 
Zuständigkeitswechsel des Personenkreises der unter 25-Jährigen in einem 
Haushaltsfinanzierungsgesetz gesetzlich regeln will, der auf die Einführung einer Kindergrundsicherung 
aufbaut, ist der zweite Schritt vor dem ersten. Es zeigt, dass nicht die bestmögliche Unterstützung der 
Jugendlichen im Vordergrund steht, sondern allein finanzpolitische Gründe handlungsleitend sind. Selbst 
wenn die angekündigte Kindergrundsicherung wie geplant eingeführt würde, besteht Hilfe aus einer Hand 
durch die Bundesagentur für Arbeit nur in der Theorie: die maßgeblichen Untergliederungen – die 
örtlichen Arbeitsagenturen und Familienkassen – sind nicht identisch. Überdies: Soweit die 
Kindergrundsicherung nicht zur Deckung des Lebensunterhalts ausreichen würde und ergänzendes 
Bürgergeld bezahlt werden müsste, wären zusätzlich die Jobcenter zuständig. 
 
Ein solches Vorgehen wird seitens der Vertreterinnen und Vertreter der Länder und kommunalen 
Spitzenverbände im Bund-Länder-Ausschuss SGB II nicht unterstützt. Denn es unterläuft zusätzlich die 
zuletzt von der Bundesregierung selbst definierten Ziele für den Personenkreis der unter 25-Jährigen im 
Bürgergeld-Gesetz und den bisher funktionierenden erfolgreichen Beratungs- und Vermittlungsansatz in 
den Jobcentern seit dem Jahr 2005. Die auf kommunaler Ebene aufgebauten und funktionierenden 
Strukturen sowie Netzwerke werden massiv gefährdet. Der bisher im SGB II geltende Grundsatz 
„Leistungen aus einer Hand“ wird durch das Herauslösen der Vermittlung abgeschafft. Zusätzliche 
unübersichtliche Schnittstellen werden ohne erkennbare Vorteile für den betroffenen Personenkreis 
geschaffen. 
 
Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, zusammen mit den Ländern Jugendberufsagenturen 
sowohl durch regionale Koordinierung als auch durch die Verbesserung der rechtskreisübergreifenden 
Zusammenarbeit bei ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Ohne die Jobcenter wird dies nicht 
gelingen. Denn die Jobcenter mit ihren starken kommunalen Trägern sind in der Praxis in den 
Jugendberufsagenturen oder vergleichbaren Arbeitsbündnissen das wichtigste Bindeglied zu den 
kommunalen Leistungsträgern, insbesondere zu den Jugendämtern. Eine Umorganisation wirkt sich 
nachteilig auf die Einbindung wichtiger kommunaler Partner und die Inanspruchnahme kommunaler 
Eingliederungs- und Beratungsleistungen für die unter 25-Jährigen aus.  
 



Die aktuellen Pläne tragen zu einer massiven Verunsicherung und akuten Unruhe bei Beschäftigten in 
den Jobcentern bei, in einer Zeit, in der die Umsetzung der Bürgergeldreform absolute Priorität haben 
muss. Die Jobcenter und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind kein finanzpolitischer Spielball, 
sondern haben in den letzten Jahren zahlreiche sozialpolitische Herausforderungen und Krisen dieses 
Landes entscheidend mitbewältigt. Bereits im Jahr 2017 ging die vermittlerische Betreuung von sog. 
Aufstockenden von den Jobcentern an die Agenturen für Arbeit über. Vor dem Hintergrund des noch 
offenen Prüfauftrages aus dem aktuellen Koalitionsvertrag der Bundesregierung, 
sozialversicherungspflichtige Erwerbstätige im Bürgergeldbezug in die Betreuung durch die Agenturen 
für Arbeit zu überführen, ist im Licht der aktuellen Pläne der Bundesregierung die Zukunft der Jobcenter 
substanziell bedroht.  
 
Die geplante Umorganisation führt zu zahlreichen nachteiligen Auswirkungen nicht nur bei zentralen 
Umsetzungsfragen des SGB II. Eine nicht abschließende Darstellung ist dieser Stellungnahme in der 
Anlage beigefügt. In keiner Weise nachvollziehbar ist es für die Vertreterinnen und Vertreter der Länder 
und kommunalen Spitzenverbände im Bund-Länder-Ausschuss SGB II, dass die Bundesregierung einen 
fachlichen Austausch nicht initiiert. Die Länder, kommunalen Spitzen und Jobcenter sind unverzüglich 
über die Inhalte der geplanten Änderungen und den konkreten Umsetzungsplan zu informieren.  


